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Teil C für den im Lageplan(Bl. 2) durchAbgrenzungdargestelltenräumlichen
TEXTLICHE Geltungsbereich.In Ergänzung zur Planzeichnung (Lageplan,Bl. 2)
ppQ-r wird folgendesfestgesetzt:

SETZUNGEN

I. BAUPLANUNGSRECHTLICHEFESTSETZUNGEN
gem.§9(1) BauGB

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG

gem.§ 9 (1) BauGBi.V.m §§ 1-15 BauNVO

Im räumlichen Geltungsbereich des B-Planes 9. Änderung
„Wiggenberg West" sind entsprechenddem ursprünglichen
BebauungsplanfolgendeNutzungenfestgesetzt:

1.1 Gewerbegebiet(GE)
gem.§ 8 BauNVO

1.1.1 Gemäß§ 1 (6) BauNVO sind Tankstellennicht zulässig.

Im Teil Nord und Teil West ist ein Gewerbegebietmit ab
weichender Bauweise festgesetzt. Die Abweichung bezieht
sich auf die Gebäudelänge,es sind Gebäudemit über 50m
Längezulässig.
Im Teil West ist zusätzlichein eingeschränktesGewerbegebiet
GE (e) festgesetzt.Die Einschränkung(e) bedeutet,dass nur
Betriebe zulässig sind, welche das Wohnen nicht wesentlich
stören(Lärmbeschränkungmax. wie Mischgebiet).

1.2 Verkehrsflächen incl. der dazugehörigen Verkehrsgrün
flächen gem.§ 9 (1) Nr. 11 BauGB
ErschließungsstraßeTeil West
- Verkehrim Mischprinzip ohneGehwege
- Fahrbahnbreite(zwischenden Borden)B = 6,50m
- Wendeanlagefür Sattel- und Lastzüge(R = 11,00m)am Ende
derStichstraße

Im Teil Nord ist bereitseineErschließungsstraßevorhanden.

1.3 Grünflächen

gem.§9(1) Nr. 15 BauGB

1.4 Flächen für Aufschüttungen,Abgrabungenund Stützmau
ern, soweitsiezur HerstellungdesStraßenkörperserforder
lich sind gem.§ 9 (1) Nr. 26 BauGB

1.5 Wasserflächenund Flächen für die Wasserwirtschaft,den
Hochwasserschutzund die RegelungdesWasserabflusses
gem.§ 9 Abs.1 Nr. 16 und Abs.6 BauGB
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TeilC

TEXTLICHE

FEST

SETZUNGEN
Fortsetzung...

2. MASSDER BAULICHEN NUTZUNG

gem.§ 16 und 19 BauNVO

2.1 Der Grenzabstandwird, sofern der B-Plan keine anderen
Festsetzungendazu macht, abweichendvon den Vorgabender
LBO Breiten zwischen2,50 m - 7,00 m festgesetzt(vgl. Lage
plan Blatt 2).

2.2 Die Grundstücksaufteilungkann individuell gewählt werden, die
Eintragungenim Lageplansind als Vorschlagzu betrachten.

3.1

STELLUNGDER BAULICHEN ANLAGEN

gem.§9(1) Nr. 2 BauGB

Die Stellung der baulichenAnlagen ist durch die Vorgabe der
First- bzw. Gebäuderichtungim Lageplan(Bl. 2) festgesetzt.

4. FLÄCHEN FÜR LEITUNGSRECHTE(LR)
gem.§9(1) Nr. 21 BauGB

4.1 Im Bebauungsplan(Blatt 2) sind innerhalbder privaten Grund
stücke bereichsweiseFlächen für Leitungsrechte zugunsten
folgenderVersorgungsträgerfestgesetzt(vgl. Planeintrag):
VW = Wasserversorgung
TK/TV = Telekommunikation/Television

ST = Stromversorgung

4.2 Die mit LeitungsrechtbelegtenFlächensind nicht bebaubar.Es
darf keine Beeinträchtigung,Gefährdung oder Beschädigung
der Leitungen auftreten und die Zugänglichkeit muss jederzeit
gewährleistetsein.

5. Versickerungvon Oberflächenwasser

5.1 Unbelastetesoder nur geringfügig belastetesNiederschlags
wasser(Dach- und Hofflächen) wird dezentral direkt auf den
Grundstückenversickert. Dazu sind Versickerungsmuldenaus
zubilden,welchemit einerbelebtenOberbodenschichtmit mind.
30cm Stärke abzudeckensind. Evtl. Störschichtenim Unter

grund (z.B. Decklehm) sind zu entfernenund durch sickerfähi
ges Material zu ersetzen.Die Mulden sind mit einem Notüber
lauf zu versehen,welcher in die Mischwasserkanalisationent
wässert.

Die einschlägigenNormen, Richtlinien / Regelwerke und Ge
setzesind zu beachten.
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TeilC

TEXTLICHE

FEST

SETZUNGEN
Fortsetzung...

FESTSETZUNGEN ZUR GRÜNORDNUNG UND FREI
FLÄCHENGESTALTUNG
gem.§ 9 (1) Nr. 15, 20, 25 a)und b) BauGB
und §74(1) Nr. 3 LBO

VERSICKERUNGSMULDEN

Unbelastetesoder nur geringfügig belastetesNiederschlags
wasser(Dach- und Hofflächen) wird dezentral direkt auf den
Grundstücken versickert. Dazu sind Versickerungsmulden
auszubilden,welche mit einer belebten Oberbodenschichtmit
mind. 30cm Stärke abzudeckensind. Die Oberflächendieser
Mulden sind als „Rasentragschichten"gemäßDIN 18035,Teil 4
herzustellenund zu begrünen.

Die Versickerungsflächenin der öffentlichen Grünflächeentlang
der Kreisstraße6595sind von Bewuchsfreizuhalten.

III. NACHRICHTLICH ÜBERNOMMENE FESTSETZUNGENUND
HINWEISE

gem.§ 9 (6) BauGB

1. Regenwasserbewirtschaftung(Hinweis)

Sofern das im Regenwasserspeichergesammelte Niederschlags
wasseraußerzur Bewässerungder Außenanlagenauch als Brauch
wasserim Gebäudeverwendetwerdensoll (z.B. Toilettenspülung),ist
diesvorab mit derGemeinde(u.a. auchwegender Gebührenregelung)
im Detail abzustimmen.

Insbesondereist im Hinblick auf den Schutzdes Trinkwasserssowie
den darausresultierendenhygienischenAnforderungenauf eine fach
gerechteInstallationbesondererWert zu legen.
Die gesetzlichenVorgabensind strengstenseinzuhalten.
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TeilC

TEXTLICHE

FEST

SETZUNGEN
Fortsetzung...

IV. BAUORDNUNGSRECHTLICHEGESTALTUNGSVOR
SCHRIFTEN(Örtliche Bauvorschriften)gem. § 9(4)
BauGBi.V.m § 37 LBO

1. Sammelwerbeanlagen

Die Gemeinde Lauchringen richtet derzeit innerhalb der Gesamt
gemeindeein Leitsystemein.
An den Zufahrtsbereichenzum Gewerbegebiet ist jeweils eine
Sammelwerbeanlagemit dem nötigenverkehrsrechtlichenAbstandzur
Kreisstraßezugelassen.
Die Größewird in der gesondertenWerbeanlagengenehmigungfest
gesetzt.
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TeilD

PLANTEIL

1. Flächennutzungsplan (Auszug)

2. Bebauungsplan

(Blatt 1) unmaßstäblich

(Blatt 2) M 1:1.000
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Blatt 1

Blatt 1 - Auszugaus dem Flächennutzungsplan
der WG „Waldshut-Tiengen"5. Änderungvom 15.01.2007

Darstellungunmaßstäblich)
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TeilA

SATZUNG

Der Gemeinderatder Gemeinde Lauchringen hat die 9. Änderung
„WiggenbergWest" desBebauungsplanes„Wiggenberg" und „Wiggen
berg Erweiterung" auf GemarkungUnterlauchringenunter Zugrunde
legung der nachstehendenRechtsvorschriftenam 25.06.2009 als
Satzungbeschlossen.

Bundesrecht

BauGB Baugesetzbuchin der Bekanntmachungvom 23.09.2004
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändertdurch Art. 2 des
Gesetzesvom 22.12.2008(BGBl. I S. 2986).

BauNVO Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke
(Baunutzungsverordnung)i. d. F. der Bekanntmachung
vom 23.01.1990(BGBl. I S. 132), zuletzt geändertdurch
Artikel 3 desGesetzesvom 22.04.1993(BGBl. I S. 466).

BNatSchG Gesetz über Naturschutzund Landschaftspflege(Bun
desnaturschutzgesetz)vom 25.03.2002, (BGBl. I S.
1193), zuletzt geändertdurch Artikel 2 des Gesetzes
vom 08. 04.2008(BGBl. I S. 686)

PlanzV90 Verordnungüber die Ausarbeitungder Bauleitpläneund
überdie DarstellungdesPlaninhalts(Planzeichenverord
nung 1990)vom 18.12.1990(BGBl. 1991 I S. 58).

Landesrecht

LBO Landesbauordnungfür Baden-Württembergi. d. F. vom
08.08.1995(GBl. S. 617), zuletzt geändertdurch Artikel
12 derVerordnungvom 25.04.2007(GBl. S. 252).

GemO Gemeindeordnungfür Baden-Württembergi. d. F. vom
24.07.2000(GBl. S. 581, 698), zuletzt geändertdurch
Artikel 4 desGesetzesvom 14.10.2008(GBl. S. 343).

§1
RÄUMLICHERGELTUNGSBEREICH

Der räumliche Geltungsbereichdes Bebauungsplanesergibt sich aus
den Festsetzungenim Lageplan(Bl. 2).
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TeilA

SATZUNG
Fortsetzung...

§2
BESTANDTEILEDER SATZUNG

Der Bebauungsplanbestehtaus:
B. Begründung
C. Textliche Festsetzungen
D. Planteil

FlächennutzungsplanderWG
5. Änderung (Auszug)
Lageplan

i.d.F. vom 16.06.2009

(l.-IV.) i.d.F. vom 16.06.2009

(Bl. 1) i.d.F. vom 15.01.2007

(Bl. 2) i.d.F. vom 16.06.2009

§3
ORDNUNGSWIDRIGKEITEN

Ordnungswidrigim Sinnevon § 75 LBO handelt,wer den aufgrundvon
§ 9 (4) BauGB in Verbindung mit § 74 LBO getroffenenFestsetzungen
desBebauungsplaneszuwiderhandelt.

§4
INKRAFTTRETEN

Dieser Bebauungsplantritt mit der ortsüblichenBekanntmachungnach
§ 10 BauGB in Kraft.

Lauchringen,den 25.06.2009

i(l. /leb
Th. Schäuble

Bürgermeister
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A4

Teil B 1- Anlassfür die AufstellungdesBebauungsplanes

BEGRÜNDUNG
Der Bebauungsplan„Wiggenberg" wurde am 10.05.1976,der Bebau
ungsplan„Wiggenberg Erweiterung" am 25.05.2001 durch das Land
ratsamtWaldshut genehmigt.Zwischenzeitlicherfolgte die Fortschrei
bung der beiden B-Plänein den Änderungen1.- 8.

Die 9. Änderung trägt dieBezeichnung„Wiggenberg West", betroffen
sind Flächender B-Pläne„Wiggenberg"und „WiggenbergErweiterung".

In der GemeindeLauchringenbestehtein permanentesInteressenach
gewerblichenBaulandflächenin unterschiedlichenGrößen. Im B-Plan
„Wiggenberg" und „Wiggenberg Erweiterung" sind noch gewerbliche
Baulandflächenvorhanden.Der Zuschnittsowie auch die Bedingungen
zur Erschließungsind allerdings nicht mehr zeitgemäß. Die Grund
stückesind übermäßiggroß und dadurchin derAufteilung zu unflexibel,
die Bebauungerforderttopographischbedingtsehrhohewirtschaftliche
Aufwendungen.

Der Gemeinderat der Gemeinde Lauchringen hat deshalb am
28.05.2008die 9. Änderung „Wiggenberg West"des Bebauungsplanes
"Wiggenberg" und „Wiggenberg Erweiterung" auf Gemarkung Unter
lauchringen im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB be
schlossen.

2. Ziele und ZweckedesBebauungsplanes

Mit der 9. Änderung zum B-Plan „Wiggenberg" und „Wiggenberg
Erweiterung"soll im Teil Westdie städtebaulicheSituationdahingehend
optimiert werden,dassdie im Änderungsbereichverfügbaren Bauland
flächen einer flexibleren und wirtschaftlicheren Bebauung und damit
aucheineroptimalerenNutzungzugeführtwerdenkönnen.

Im Teil West zur 9. Änderung liegtdas Geländeder Kreisstraße6595
deutlich tiefer als dasNiveau der zugeordnetenvorhandenenErschlies-
sungsstraßenim Norden. Daraufbegründetsind die noch freien Grund
stücksflächennur mit wirtschaftlich hohem Aufwand zu bebauen,weil
das Geländemassiv aufgeschüttetwerden müsste. In Verbindung mit
einer neuen und flexibleren Aufteilung der Baulandflächenist deshalb
aucheineÄnderungder Erschließunganzustreben.
Dazu zählt die Anlage einerzusätzlichenStichstraßemit Anschlussan
die Kreisstraße 6595 sowie die Anpassung der Oberflächen- und
Schmutzwasserentwässerungund der Trink- und Löschwasserver
sorgung.
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Teil B Die 9. Änderungim Teil Nord dient der Baulanderweiterung. Sämtliche
BEGRÜNDUNG Erschließungsanlagen (Straße,Kanalisation, Wasserversorgung etc.)
Fortsetzung... sind vorhanden.

Die GrundzügedesB-Planesbleibenunberührt.

3. Flächennutzungsplan

Die Gemeinde Lauchringen gehört der VereinbartenVerwaltungsge
meinschaft (WG) Waldshut-Tiengen,Dogern, Lauchringen und Weil
heim an.

Im aktuell gültigenFlächennutzungsplander WG (Stand: 5. Änderung
des Flächennutzungsplanesgenehmigt am 15.01.2007) sind die im
räumlichen Geltungsbereichdes B-Planes9. Änderung „Wiggenberg
West" involvierten Flächen als Gewerbegebiet(GE) und öffentliche
Grünflächeausgewiesen.

4. Planungsgebiet

Das Planungsgebietzur 9. Änderung„WiggenbergWest" zum B-Plan
„Wiggenberg" und „WiggenbergErweiterung"umfasstfolgendeFlächen
auf GemarkungUnterlauchringen(vgl. LageplanBlatt 2).

Gemarkung: Unterlauchringen

Flst. Nr. Gesamtfläche B-Planfläche Bemerkung Nutzung

m2 m2

Teil West

627/41 10.276 10.276 LNH

627 / 28 5.998 5.998 BPL

Teil Nord

627 / 44 1.972 1.972 LNH (BfEs)

627 / 45 4.199 4.199 LNH

627 / 38 3.277 955Teilfläche GFGI

Gesamtfläche 23.400m2

entspricht ca. 2,34ha
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Teil B 5- Bebauungsplanänderung

BEGRÜNDUNG
Fortsetzung... 5.1 Allgemein

Die 9. Änderung „Wiggenberg West" zum B-Plan„Wiggenberg" und
„Wiggenberg Erweiterung" beziehtsich nur auf die nachfolgendexplizit
beschriebenenÄnderungen/ Ergänzungenund Festsetzungen.

5.2 Verkehrsflächen

Das Gewerbegebiet„Wiggenberg" wird über die Kreisstraße6595 er
schlossen.Diesebildet in Verbindungzur Bundesstraße314 (im Osten)
und zur Landesstraße159 (im Westen) die verkehrliche äußereEr
schließung.Die innere Erschließungerfolgt über ein untergeordnetes
Erschließungsstraßennetz.

Die 9. B-Planänderung„WiggenbergWest" beinhaltetfür den Teil West
die Anlage einer neuen,zusätzlichenStichstraßezum tiefer liegenden
Areal. Die Anbindung der neuen Erschließungsstraßean die K 6595
erfolgt mittels Einmündung nach RAS-K1 mit Linksabbiegespur.
Alternativ wäre auch ein kleiner Kreisverkehrsplatzmit D = 36 m
möglich, dieseEntscheidungwird mit der Realisierungdes Projektes-
BeseitigungschienengleicherBahnübergangRiedstraße- getroffen.

Die Stichstraßeist ca. 145 m lang, die Fahrbahnbreitewurde mit B =
6,50m (zwischen den Borden) gewählt. Die Abwicklung des Verkehrs
erfolgt im Mischprinzip, auf Gehwegekann wegender geringenLänge
der Erschließungsstraßeverzichtetwerden. Am Ende der Stichstraße
ist eine Wendeanlagenach RASt 06 angeordnet,diese ist auf eine
Befahrbarkeitmit Schwerverkehr(LZ / SZ) ausgelegt.Im Bereich der
Wendeanlageist allseitig ein Streifen mit B = 1,00 m für Fahrzeug
überhängefreizuhalten.

Von der K 6595 aus ist keine direkte Erschließungzu den nördlich der
KreisstraßegelegenenGrundstücksflächenzulässig.

5.3 Bebauung
Die Art der Nutzungergibt sich ausdem ursprünglichenB-Plan.

Im Teil West ist ein eingeschränktesGewerbegebiet(e) mit abwei
chenderBauweisefestgesetzt.Die abweichendeBauweisebeziehtsich
auf die Gebäudelänge,essind Gebäudemit über50m Längezulässig.
Die Einschränkung (e) bedeutet, dass nur Betriebe zulässig sind,
welche das Wohnen nicht wesentlichstören (Lärmbeschränkungmax.
wie Mischgebiet).
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Teil B Im Teil West entstehensüdlich und nördlich der neuenErschließungs-
BEGRÜNDUNG stra^e optimierte Baulandflächen,welche eine flexiblere Aufteilung
Fortsetzung... erlauben. Damit können individuelle Anforderungen an künftiges

BaulandbezüglichGrößeund Ausdehnunggezieltererfüllt werden.
Die maximal bebaubarenFlächensind durch Baugrenzendefiniert die
Gebäudestellungdurch die Vorgabe der Firstrichtung bestimmt. Die
Grenzabständesind bereichsweiseabweichendzur LBO mit Breiten

zwischen2,50 m - 7,00 m festgesetzt(vgl. LageplanBlatt 2).

Im Teil Nord ist ein Gewerbegebietmit abweichenderBauweise
festgesetzt.Die Abweichung bezieht sich auf die Gebäudelänge,es
sind Gebäudemit über50m Längezulässig.
Im Teil Nord ist südlich der vorhandenenErschließungsstraßeeine
größereFläche als öffentliche Grünfläche (LNH - Mischwald) ausge
wiesen. Die zu einer WaldumwandlungerforderlichenAbstimmungen
wurden zwischenzeitlich mit der Forstdirektion Freiburg geregelt. Es
wird eine Teilfläche an der Steina aufgeforstet, der fehlende Aus
gleichsflächenanteilgeldwertabgelöst.

Für diese Fläche bestehtInteressezur Erweiterungder südlich davon
gelegenenBetriebe. Die 9. Änderung„WiggenbergWest" sieht deshalb
vor, dieseFlächeeinerNutzungals Gewerbegebietzu zuführen.

Das süd-westlich gelegene,als Kulturdenkmal (Hügelgräber) ausge
wieseneGebietFlst. Nr. 627/40bleibt davonunberührt.

5.4 Grünflächen

Entlang der K 6595 wird der gesetzlich vorgeschriebeneAbstands
streifen zur klassifizierten Kreisstraßemit B = 10,00 m als öffentlicher
Grünstreifen festgesetzt. Dieser Grünstreifen teilt sich in reine
Grünflächen und begrünte Versickerungsflächenauf. Der gesamte
Abstandsstreifen(Grün- und Versickerungsflächen)ist von Bewuchs
freizuhalten.

5.5 Entwässerung
Das bestehendeGewerbegebietim B-Planbereich„Wiggenberg" und
„Wiggenberg Erweiterung" wird im klassischen Trennsystem ent
wässert.

Für den Bereich der 9. Änderung „Wiggenberg West"(Teil West) wird
eine Entwässerungim modifiziertenTrennsystemfestgesetzt.D.h. dass
unbelastetesOberflächenwasser(z.B. Dachwasser)versickertwerden
muss. Dies dient zum einen der Grundwasserneubildungund zum
anderender EntlastungdesgemeindeeigenenEntwässerungsnetzes.

planungsbüro +vermessungsbürok a i s e r, daimlerstraße15, 79761 waldshut-tiengen, tel.: 07741/9211-0, fax:
07741/9211-22

O:\PROJEKTE\05\0511\MS Word\B-Plan\9_Aenderung\PR\105_BPL-B-01.doc



Gemeinde

Lauchringen
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TeilB

BEGRÜNDUNG
Fortsetzung...

Für die Versickerung sind im B-Plan spezielle Flächen in den
Randbereichenausgewiesen,alternativkann auch überVersickerungs-
mulden oder spezielle Einrichtungen in anderen Bereichen auf den
Grundstückenversickert werden. Die Versickerung muss über eine
belebte Oberbodenschichtmit mind. 30 cm Stärke erfolgen. In den
Mulden sind Notüberläufevorzusehen,welchean die Oberflächenwas-
serkanalisationangeschlossensind. Damit können auch Extremregen
ereignisseschadlosgemeistertwerden.
Durch die Neuorientierungder Entwässerungim Teil West zur Ried
straße wird das vorhandeneEntwässerungsnetzim Gewerbegebiet
„Wiggenberg"entlastet.

BelastetesOberflächenwasser(z.B. Hof- und SV-Fahrflächen)gilt als
Schmutzwasserund wird, ebensowie das häuslicheAbwasser, der
Schmutz- /Mischwasserkanalisationder Gemeinde im Bereich der

Riedstraßezugeführt.

5.6Wasserversorgung
Die Anlagender Trink- und Löschwasserversorgungwerdender neuen
Situationangepasst.Dazu wird eine neueHauptversorgungsleitungDN
100 in der neuen Erschließungsstraßemitverlegt, welche die
bestehendenWasserversorgungsnetzezwischen der Riedstraßeund
dem Gewerbegebietverbindet.

Lauchringen,den25.06.2009

)/£. /w //L
f^cH^>^"h. Schäuble

Bürgermeister
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